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08_12_02 Pressemitteilung Kinderbetreuungszuschuss

Kinderbetreuungszuschuss: Ein Gewinn für Unternehmen und Beschäftigte

Der Arbeitnehmer spart Steuern und Sozialversicherungsbeiträge auf den Zuschussbetrag und der Arbeitgeber seinen Anteil an der Sozialversicherung. Es lohnt sich damit für beide Seiten, einen Teil des Arbeitsentgeltes in Form eines solchen Zuschusses zu zahlen.

„Ein Kinderbetreuungszuschuss kann gleichermaßen für Unternehmen und Beschäftigte attraktiv sein“, so Reinhard Kowohl, Inhaber des gleichnamigen Friseursalons in Steinhagen. „Wir haben den Zuschuss unseren Mitarbeitern anstelle einer Gehaltserhöhung gewährt, weshalb er steuer- und versicherungsfrei gezahlt werden kann“, freut sich Kowohl: „Die Kosten für den Personalaufwand sind entsprechend geringer. So hat jeder gewonnen!“
Neben den finanziellen Vorteilen entstehen positive Effekte auf die Motivation und Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Ohne großen organisatorischen oder finanziellen Aufwand können so effektive familienfreundliche Maßnahmen in der Personalpolitik umgesetzt werden, die zu Gewinnen auf beiden Seiten führen; wir haben eine klassische win - win Situation“, erläutert Carina Stöckl, Koordinatorin des Lokalen Bündnisses für Familie im Kreis Gütersloh. 
Die Abgabefreiheit für den Kinderbetreuungszuschuss gilt für Kinder unter sechs Jahren und ist ausschließlich für die Kinderbetreuung außer Hauses zweckgebunden. Wenn die Kinder schon im schulpflichtigen Alter sind oder zu Hause betreut werden ist der Zuschuss zwar nicht steuer- und sozialversicherungsfrei, er kann aber in voller Höhe als Betriebskosten von der Steuer abgesetzt werden. 

Für die Höhe des Zuschusses gibt es keine Obergrenze, er muss jedoch zusätzlich zum vertraglich vereinbarten Lohn oder Gehalt gezahlt werden. Soll der Zuschuss nicht zusätzlich oder im Rahmen einer Gehaltserhöhung gewährt werden, bieten sich folgende Möglichkeiten an: Eine Vertragsänderung nach dem Mutterschutz bzw. nach oder während der Elternzeit, die Vertragsänderung beim Wechsel auf Teilzeitbeschäftigung oder eine Erhöhung der Arbeitsstunden.

Weiterführende Informationen erhalten Sie beim Lokalen Bündnis für Familie im Kreis Gütersloh bei Carina Stöckl unter der Telefonummer 05214/851092 oder per E-mail an carina.stoeckl@pro-wirtschaft-gt.de sowie im Internet unter www.familienbuendnis-guetersloh.de.
Modellrechnung Kinderbetreuungszuschuss als Alternative 

zu einer Gehaltserhöhung im Anschluss an den Mutterschutz
	
	Gehaltserhöhung
	Kinderbetreuungszuschuss



	Bruttolohn alt 
	2.280€
	2.280€

	Gehaltserhöhung
	120€
	

	Bruttolohn neu 
	2.400€
	2.280

	Steuern 
	466€
	422€

	Sozialversicherung ANAnteil
	508€
	483€

	Sozialversicherung AGAnteil
	508€
	483€

	Kinderbetreuungzuschuss
	-
	120€

	BruttoPersonalaufwand AG
	2.908€
	2.883€

	
	
	

	Mtl. NettoEinkommen (+ Zuschuss) AN
	1.426€
	1.495€

	Vorteil Arbeitnehmer/in
	-
	69€

	Vorteil Arbeitgeber 
	-
	25€


Der Arbeitnehmer spart Steuern und Sozialversicherungsbeiträge auf den Zuschussbetrag und der Arbeitgeber seinen Anteil an der Sozialversicherung. Es lohnt sich damit für beide Seiten, einen Teil des Arbeitsentgeltes in Form eines solchen Zuschusses zu zahlen.

Quelle: Kurzstudie: Ermittlung der Kosten betrieblicher und betrieblich unterstützter Kinderbetreuung,

Prognos 2004
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Vorbildlich: Reinhard Kowohl (mit Ehefrau Cathlen) zahlt den Mitarbeitern seines Friseursalons den Kinderbetreuungszuschuss.
